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Zusammenfassung

Seit dem Staatstreich im Januar 1992 und den anschließenden Massenverhaftungen wurden Folter 
und extralegale Hinrichtungen zur gängigen Praxis aller algerischen Geheimdienste. Verschiedene 
internationale Menschenrechtsorganisationen und Persönlichkeiten des politischen Lebens alarmierten 
sogleich die internationale Gemeinschaft mit Berichten über diese kriminellen Praktiken. Aber den 
Generälen, die den Staatsstreich durchführten, gelang es, mittels der geschickten Verbindung einer 
Desinformationskampagne und der Repression der Medien diese Praktiken als bloße "Entgleisungen" 
im Rahmen des notwendigen "Kampfes gegen den Terrorismus" erscheinen zu lassen. Sie konnten so 
hinter verschlossenen Türen jahrelang einen "schmutzigen Krieg" gegen das algerische Volk führen: 
Zehntausende wurden bei Durchkämmungsoperationen und Razzien verhaftet und anschließend gefol-
tert. Viele von ihnen verschwanden oder wurden extralegal hingerichtet.

Es häuften sich aber immer mehr Zeugenaussagen an - von Opfern wie auch, zwar seltener, aber 
von entscheidender Bedeutung, von Aussteigern aus den Reihen der Sicherheitskräfte. Dadurch kris-
tallisierte sich immer deutlicher heraus, dass sich der vorgebliche "Krieg gegen den Terrorismus" in 
Wirklichkeit der Techniken des "verdeckten Krieges" bediente, wie er von französischen Offizieren 
während des algerischen Unabhängigkeitskrieges von 1954-1962 konzipiert worden war: Todes-
schwadronen, systematische Folter, Entführungen und Verschwindenlassen, verdeckte Manipulation 
der Gewalt der Opposition, Desinformation, "psychologische Kriegführung" usw.

So entstand eine veritable "Mordmaschine", von den Putschistengenerälen im Dienste der Auf-
rechterhaltung ihrer korrupten Macht konzipiert und eingerichtet: ein planvoll ausgeklügeltes System, 
in dessen Zentrum die politische Polizei, der berühmt-berüchtigte DRS (die vormalige Sécurité mili-
taire), stand. Das gesamte Räderwerk des Staatsapparates wurde in ihren Dienst gestellt. Die politische 
Klasse und die Medien wurden großteils instrumentalisiert, um den Staatsterrorismus zu verschleiern, 
der von der Regierung, dem Verwaltungs- und Justizapparat, von verschiedenen Armee- und Polizei-
kräften sowie, nicht zu vergessen, von den seit 1994 gebildeten Milizen betrieben wurde.

Der vorliegende Bericht, der auf Untersuchungen und Auswertungen von Zeugenaussagen über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg basiert, ist ein erster Versuch, das Funktionieren dieser 
grauenhaften "Mordmaschine" zu beschreiben, die weitgehend im Geheimen arbeitete und die Folter 
zum System erhob, um den Menschen zu brechen und seiner Würde, seiner Ehre, seines Glaubens und 
seiner Menschlichkeit zu berauben.

Im ersten Teil stellt dieser Bericht die Struktur des Repressionsapparates dar, der zum Teil schon 
vor Januar 1992 bestand und in der Folge ausgebaut und "perfektioniert" wurde. Im zweiten Teil wer-
den die verschiedenen Formen der Folter anhand von Zeugenaussagen von Opfern untersucht. Der 
dritte Teil ist eine Zusammenstellung und Analyse der bislang verfügbaren Informationen über die 
geheimen Haftzentren der Sicherheitskräfte. In den geheimen Haftzentren des DRS, der Polizeikom-
missariate sowie der Stationen der Gendarmerie und der Kommunalgarden wurden praktisch aus-
nahmslos die Häftlinge systematisch gefoltert und häufig hingerichtet. Zum ersten Mal wird hiermit 
eine Liste von rund hundert Haftzentren (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) vorgelegt. Zu den wich-
tigsten Haftzentren werden genaue Angaben über deren Leiter, die Befehlshierarchie und die ange-
wandten Praktiken gemacht.

Auf der Grundlage der in diesem Bericht zusammengestellten und analysierten Informationen 
lässt sich nunmehr mit Gewissheit feststellen, dass die kleine Schar von Generälen, die seit 1992 den 
Staatsterrorismus organisiert, Verbrechen begangen hat, die im internationalen Recht als Verbrechen 
gegen die Menschheit gelten.
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Publikationen veröffentlicht wurden.3 Der dritte Teil ist eine Zusammenstellung und Analyse der bis-
lang verfügbaren Informationen über die geheimen Haftzentren der Sicherheitskräfte. In den geheimen 
Haftzentren des DRS, der Polizeikommissariate sowie der Stationen der Gendarmerie und der Kom-
munalgarden wurden praktisch ausnahmslos die Häftlinge systematisch gefoltert und häufig hingerich-
tet. Zum ersten Mal wird hiermit eine Liste von rund hundert Haftzentren (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) vorgelegt. Zu den wichtigsten Haftzentren werden genaue Angaben über deren Leiter, die 
Befehlshierarchie und die angewandten Praktiken gemacht.

Im Anhang des Berichtes schließlich finden sich: a) Dokumente und Verweise (Anhang 1); b) ei-
ne Tabelle (Anhang 2) gibt einen Überblick über die Anwendung der Folter: mit dreihundert Fällen 
von Folteropfern mit Angaben zu Zeitpunkt und Ort ihrer Haft, ausführenden Sicherheitskräften, Fol-
termethoden und Schäden; c) eine Zusammenstellung von mehr als hundert Zeugenaussagen (Anhang 
3), die einen Eindruck von der Abscheulichkeit dieser Praktiken und von den Leiden der Opfer vermit-
teln. Diese Anhänge konnten aufgrund ihres Umfangs (rund 200 Seiten) in die Papierversion des Be-
richtes nicht aufgenommen werden. Sie können auf der Website von Algeria-Watch konsultiert wer-
den (in französischer Sprache):

Anhang 1:

http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvtort/machine_mort/machine_mort_annexe_1.htm

Anhang 2:

http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvtort/machine_mort/machine_mort_torture_liste.htm

Anhang 3:

http://www.algeria-watch.org/fr/mrv/mrvtort/machine_mort/temoignages.htm

1. Aufbau und Organisation der "Mordmaschine"

Als nach dem ersten Wahlgang der Parlamentswahlen am 26. Dezember 1991 der Sieg der FIS 
(Front islamique du salut, Islamische Rettungsfront) bekannt gegeben wurde, schritt eine kleine Grup-
pe von Generälen mit der Unterstützung eines Teils der frankophonen Elite an die Umsetzung eines 
seit über einem Jahr vorbereiteten Plans, mittels dessen der islamistischen Bewegung Einhalt geboten 
werden sollte. Der Staatsstreich am 11. Januar 1992 wurde offiziell mit dem Verweis auf den erwiese-
nermaßen oder vermeintlich antidemokratischen Charakter dieser Bewegung begründet. Doch viele 
übereinstimmende Zeugenaussagen bestätigen, dass der wahre Beweggrund der Putschisten, die sich, 
bevor sie eingriffen, der Billigung der westlichen Regierungen versichert hatten, ihre Furcht war, die 
Macht zu verlieren und für die grausame Repression bei den Unruhen im Oktober 1988 und beim 
Streik der FIS im Juni 1991 zur Verantwortung gezogen zu werden.

Die Maschinerie, die daraufhin in Gang gesetzt wurde, bediente sich und stützte sich auf das ge-
samte Räderwerk des Staates. Aber bevor die Justiz, der Verwaltungsapparat und die Medien unter-
jocht wurden, wurde zunächst der Sicherheitsapparat ausgeweitet. Die Schaltzentrale dieses Apparates 
- darauf kommen wir noch im einzelnen zurück - bildeten die Sicherheitsdienste der Armee, die be-
rüchtigte Sécurité militaire (SM), seit 1990 DRS (Département de renseignement et de sécurité, Nach-
richten- und Sicherheitsdienst), unter der Leitung von General Mohammed Médiène (genannt "Tou-
fik") und dessen Stellvertreter Smaïl Lamari (genannt "Smaïn"), dem Leiter des DCE (Direction du 
contre-espionnage, Hauptamt des Abwehrdienstes). Der DRS leitet und koordiniert ab Januar 1992 
den gesamten "Kampf gegen den Terrorismus", in Zusammenarbeit mit General Mohamed Lamari, 
dem Befehlshaber der Landstreitkräfte im Generalstab der ANP (Armée nationale populaire, Nationale 
Volksarmee). Mohamed Lamari wurde zwar unter dem Präsidenten Mohammed Boudiaf im März 
1992 für kurze Zeit auf einen unbedeutenden Posten abgeschoben, rückte aber nach dessen Ermordung 
im Juni 1992 wieder in die Spitze auf. Der Generalmajor und Verteidigungsminister Khaled Nezzar 
ernannte ihn im Juli zum Generalmajor und wies ihm die Aufgabe zu, die "Spezialkräfte" der ANP im 
Rahmen einer neuen Struktur zu organisieren, die den Namen CCC/ALAS (Centre de conduite et de 
coordination des actions de lutte anti-subversive, Zentrum zur Durchführung und Koordination der 

3 Siehe RA Mahmoud KHÉLILI, La Torture en Algérie (1991-2001), Algeria-Watch, Oktober 2001, <http://www.algeria-
watch.org/mrv/mrvtort/torture_khelili. htm>. Siehe auch die Literaturliste.
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Die Militärs der Spezialkräfte des CLAS arbeiteten eng mit den Militärs des DRS zusammen. 
Manche Einheiten standen sogar unter dem Befehl beider. In jeder Militärregion arbeiteten die Mitar-
beiter des CTRI (unter dem Oberbefehl des DRS) eng mit den Mitarbeitern des CLAS zusammen. Sie 
führten gemeinsam Durchkämmungsoperationen, Verhaftungen, Verhöre und Folterungen durch. Aber 
sie gründeten auch Todesschwadronen, wie die OJAL (Organisation des jeunes Algériens libres, Or-
ganisation der freien Jungalgerier; gegründet 1993 am CTRI in Blida), deren Aufgabe darin bestand, 
die Bevölkerung durch die Liquidierung von Dutzenden von Menschen zu terrorisieren.

1992, als die "Maschine zur Zerstörung des Menschen" eingerichtet wurde, bestanden alle Kräfte, 
deren Aufgabe die Verbreitung des Terrors war, aus kaum mehr als 5000 Mann. Dieser Personal-
bestand wurde anschließend schrittweise erhöht und mehr als verdoppelt (ab 1995 vor allem durch die 
Aufnahme neuer Einheiten der Spezialkräfte in das CLAS: 1. und 5. RPC, 85. und 93. BPM). Sie ver-
fügten über die besten Waffen und das leistungsfähigste Material.

Geheimorganisation

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Organisationsstrukturen dieses "harten Kerns" des 
Repressionsapparates jahrelang weithin geheim gehalten wurden (erst durch die Auswertung von Zeu-
genaussagen von ausgestiegenen Militärs und Polizisten konnten die vorstehenden Informationen ge-
wonnen werden). Außerdem wurden die Repressionsoperationen meistens im Stile verdeckter Opera-
tionen ausgeführt, wobei mit hohem technischen Aufwand versucht wurde, jede Spur systematischer 
Menschenrechtsverletzungen zu verwischen.

Dieser Charakter verdeckter Operationen erklärt, warum oftmals die offiziellen Befehlshierar-
chien nicht mit der Realität vor Ort übereinstimmen (es kommt sogar nicht selten vor, dass Offiziere 
des DRS Befehle an höherrangige Offiziere der ANP geben). Nur die Handvoll Generäle, die ohne 
Unterbrechung seit 1992 im Zentrum der Macht stehen, (in erster Linie die Generäle Larbi Belkheir, 
Mohamed Lamari, Mohamed Médiène, Smaïn Lamari, Kamel Abderrahmane, Brahim Fodhil Chérif) 
haben einen Überblick über die illegalen Methoden (insbesondere die Manipulation der islamistischen 
bewaffneten Gruppen), die von den verschiedenen Bestandteilen der "Mordmaschine" eingesetzt wer-
den, die sie auf die Bevölkerung losgelassen haben.

Dadurch erklärt sich auch, dass sehr viele Exekutanten der schmutzigen Arbeit des DRS und des 
CLAS (seien es Militärs oder Agenten, die in islamistische Gruppen, mitunter an deren Spitze, einge-
schleust wurden) liquidiert worden sind: Sie wussten einfach zu viel. Um die Kumpanei der Verbre-
cher und den reibungslosen Ablauf des "Ausrottungsplanes" sicherzustellen, wurden die Entschei-
dungsstrukturen weithin an Kriterien der Hörigkeit, der Gefügigkeit, des Klientelismus und des Regi-
onalismus ausgerichtet.

Wie in anderen Militärdiktaturen auch muss der Staatsterrorismus natürlich im Mantel des Ge-
heimen stattfinden, damit eine gewisse Straflosigkeit für die darin verwickelten Haupttäter und vor 
allem für die Befehlshaber gewährleistet ist. So wird zwar die Folter an allen Haftorten praktiziert, 
aber die Hinrichtungen auf "industrieller Stufenleiter" finden an genau bestimmten Orten statt, die 
allesamt unter der Kontrolle des DRS stehen. Und die Ausrottung des Gegners ist eine weithin zentra-
lisierte Operation: neben einigen Zentren in der Gegend von Constantine und Oran (überwiegend 
CTRI) ist diese Mordmaschine vor allem auf die sehr zahlreichen Zentren in der Gegend um Algier 
konzentriert (darauf kommen wir noch zurück).

2. Die Folter :
eine institutionalisierte und systematische Praxis

Es ist eine traurige Realität, dass die Folter zur alltäglichen Praxis aller Repressions- und Ge-
heimdienste des algerischen Staates gehört. Und es ist auch keine neues Phänomen, da es in "Frie-
denszeiten" durchaus an der Tagesordnung ist, dass Beschuldigte sogar in den kleinsten Kommissaria-
ten verprügelt und misshandelt werden.

Die heutigen Folterer stützen sich auf eine lange Tradition, die bis in die Kolonialzeit und den 
Unabhängigkeitskrieg zurückreicht. Es ist daher nicht weiter erstaunlich, dass manche Folterzentren 
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auch schon den französischen Militärs dienten. In einer "außergewöhnlichen" Lage, wie der seit Januar 
1992 (eigentlich schon seit Juni 1991, als die FIS einen Generalstreik ausrief, der gewaltsam zerschla-
gen wurde), verwandeln sich die Schläge zu Folterungen, zumal diese seit 1962 nie wirklich einge-
stellt wurden (politische Oppositionelle wurden immer gefoltert, seien es Linke, Islamisten oder Ber-
beristen).

Es kann zweifellos festgestellt werden, dass die Mehrheit der im Rahmen des "Kampfes gegen 
den Terrorismus" verhafteten Personen misshandelt werden. Die Verhaftung selbst ist bereits eine 
brutale Aktion, da die bewaffneten Kräfte diese zumeist mitten in der Nacht vornehmen (während der 
Ausgangssperre, solange sie in Kraft war), mit Gewalt in die Wohnungen eindringen, dabei Möbel und 
Türen zerstören sowie die Bewohner beleidigen und misshandeln. Sie tragen Kapuzen mit Augen-
schlitzen, benutzen getarnte Fahrzeuge und bringen mitunter jemanden mit, der einen Sack über dem 
Kopf trägt, einen sogenannten bouchkara, der unter Folter ein Geständnis abgelegt hat und zur Kolla-
boration gezwungen wurde. Dabei handelt es sich manchmal um "Reumütige", die, um in den Genuss 
eines Straferlasses zu kommen, Informationen liefern müssen. Diese bouchkara werden mitunter li-
quidiert, wenn sie "ihre Aufgabe" erfüllt haben.

Obwohl die Folter so gebräuchlich ist, gibt es nicht sehr viele Zeugenaussagen. Besonders selten 
sind Aussagen von Frauen, obwohl bekannt ist, dass viele Frauen, Ehefrauen oder Verwandte von 
Verdächtigen, verhaftet worden sind. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

- Verprügeln wird oftmals nicht als Folter im eigentlichen Sinne wahrgenommen;

- die Opfer sprechen nicht über Misshandlungen aus Angst vor Repressalien: viele junge Männer 
wurden mehrmals in Folge verhaftet und fürchten die Rache der Folterer;

- die Opfer erleben die erlittenen Folterungen als Schande (das betrifft besonders Frauen, die ver-
gewaltigt oder sexuell gefoltert wurden, aber auch Männer, die sodomisiert wurden) und können dar-
über nicht sprechen;

- die Traumatisierung ist so tief, dass das Opfer die erlittenen Leiden nicht ausdrücken kann;

- andere Mitglieder der Familie sind "verschwunden" oder im Gefängnis und eine Aussage könnte 
ihnen schaden.

In vielen Fällen müssen die Opfer eine Erklärung unterzeichnen, die besagt, dass sie nicht gefol-
tert wurden.

Dank der gesammelten Zeugenaussagen von Opfern und ehemaligen Mitgliedern der Armee, der 
Gemeindienste und der Polizei verfügen die Menschenrechtsorganisationen über viele Informationen 
über den Einsatz der Folter in Algerien.

Die Folter - Vorzimmer des Todes

Die Folter kommt systematisch bei jedem Häftling zum Einsatz, gleich an welchem Haftort 
(Kommissariate, Gendarmeriebrigaden, Kasernen, Zentren der SM, Sitz einer Miliz, Gefängnisse). Die 
Foltermethoden sind relativ einheitlich mit vier Grundelementen: Verprügeln, Stockschläge, "Chif-
fon"-Methode (ein in Schmutzwasser getränkter Lappen wird in den Mund eingeführt und gleichzeitig 
durch einen Schlauch Wasser in den Magen gepumpt) und Elektrofolter. Varianten dieser Methoden 
und andere "raffiniertere" Folterpraktiken werden in den Zentren der SM eingesetzt.

Die Folter wird, wie mehrere Zeugenaussagen bestätigen, bis heute eingesetzt. In den vergange-
nen Jahren lassen sich mehrere Phasen unterscheiden:

- von Januar 1992 bis Frühjahr 1994 wurden Tausende von verhafteten und gefolterten Menschen 
von der Justiz mangels Anklagepunkten freigelassen (aus diesem Grund sind gibt es in den Jahren 
1992 und 1993 mehr Zeugenaussagen als in späteren Jahren);

- ab März 1994 tritt der "Kampf gegen den Terrorismus" in eine neue Phase: Tausende (ja Zehn-
tausende) werden verhaftet, systematisch gefoltert und anschließend größtenteils ermordet, zumeist in 
den Zentren der SM (sie gelten als "Verschwundene");
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ab 1997 gehen die extralegalen Hinrichtungen und das "Verschwindenlassen" zurück, während 
die Folter weiterhin sehr häufig zum Einsatz kommt.

Die Internierungslager und die Folter

Seit Januar 1992 wurden Zehntausende von Sympathisanten, Aktivisten und mutmaßlichen Akti-
visten der FIS verhaftet und von einer Kaserne über ein Gefängnis in ein "Transitzentrum" transferiert, 
um schließlich in die Internierungslager (sogenannte "Sicherheitslager") verbracht zu werden. Diese 
Lager wurden im Süden des Landes eingerichtet, in der Sahara, mitten in der Wüste. Auf jedem Ab-
schnitt ihres "Transfers" konnten die Häftlinge misshandelt werden.

Bei einem Prozess im Juli 2002 in Paris, den General Nezzar gegen Habib Souaïdia, den Autor 
des Buches Schmutziger Krieg in Algerien, wegen Verleumdung angestrengt hatte, machte Abderrah-
mane Mosbah eine Zeugenaussage über die von ihm erlittenen Bedingungen dieses Transfers vor sei-
ner Verbringung in ein Lager im Süden:

Im März 1992 wurde ich bei einer Razzia am Eingang der Universität festgenommen. Ich wurde zu-
sammen mit zehn weiteren Studenten bei dieser Razzia verhaftet. Man steckte uns in die Kofferräume 
mehrerer Peugeot 505. Wir lagen mit Handschellen gefesselt im Kofferraum. Wir wurden mit Militärstie-
feln getreten. Man brachte uns ins Kommissariat in Hussein-Dey. Man steckte uns zu mehreren in die 
Kerkerzellen.7

Von dort aus wurde Abderrahmane Mosbah an einen anderen Ort verbracht:

Man steckte uns in einen Schuppen. Sie nannten das "Transitzentrum". [...] Dieser Schuppen war ei-
gentlich ein Metallverschlag ohne jede Isolierung. Es war mitten im Winter. Es war sehr kalt. In diesem 
Verschlag gab es so eine Art Boxen aus Metallgitter, Pferdeboxen. [...] Die Bedingungen waren schreck-
lich. Man musste warten, bevor man auf die Toilette gehen konnte. Die Toiletten waren so eine Art über 
Gräben errichtete Kabinen aus Holz.

Lyès Laribi wurde Mitte März 1992 verhaftet und in ein Kommissariat verbracht, in dem sich be-
reits viele Personen befanden. Die Polizisten drohten ihnen und verlangten von ihnen unter Schlägen 
Geständnisse:

Ich wusste nicht einmal, was sie mir vorwarfen. Unter Tränen flehte ich sie an, mir doch zumindest 
die Gründe für meinen Aufenthalt in diesem Büro zu nennen, damit ich mich verteidigen konnte. Doch 
sie nahmen das nur als Hohn auf. Einer der drei Polizisten schwor mir, dass er mich, wenn ich keinen 
Namen nennen sollte, vergewaltigen würde. [...] Er spuckte mir ins Gesicht und befahl, mich dem "Chif-
fon" zu unterziehen. Sie steckten mir dann einen schmutzigen Lappen in den Mund und pressten meinen 
Kopf in einen Eimer voller Schmutzwasser, in dem ihre Exkremente, Fettbrocken oder etwas anderes 
schwammen, bis ich fast erstickte. Sie wandten die "Chiffon"-Methode mehrmals an.8

Nachdem er viele Folterungen erlitten hatte, erfand er schließlich ein Szenario und beschuldigte 
mehrere Personen. Daraufhin wurde er in ein Lager transferiert.

Die Gefangenen in diesen Lagern sind schrecklichen klimatischen und hygienischen Haftbedin-
gungen und Misshandlungen ausgesetzt. Tausende von Männern wurden in diesen Lagern mehrere 
Monate oder Jahre festgehalten (genaue Zahlen wurden nicht veröffentlicht). Die Lager wurden im 
November 1995 aufgrund internationaler Proteste offiziell geschlossen. In der Folge scheint es in sehr 
vielen Fällen vorgekommen zu sein, dass Gefangene, die in Administrativhaft gehalten wurden, gegen 
die nichts vorlag, da es keinen Haftbefehl, keine Anklage, keine Ermittlungen, keinen Prozess und 
keine Verurteilung gab, kurze Zeit oder einige Jahre nach ihrer Entlassung aus den Lagern erneut ver-
haftet und gefoltert wurden. Manche von ihnen verschwanden oder wurden hingerichtet. So wurde 
auch Abderrahmane Mosbah mehrere Monate nach seiner Entlassung aus dem Lager in El-Ménéa 
1993 erneut verhaftet und in der Gendarmerie in Aïn-Naâdja in geheimer Haft gehalten, wo er vierzig 
Tage lang gefoltert wurde.

Andere verschwanden, wie Derradji Achour, geboren am 8. Dezember 1971, ledig, wohnhaft in 
Eucalyptus (Algier), körperbehindert. Er wurde 1992 verhaftet und zwei Jahre lang im Lager in Aïn-
M'guel interniert. Am 2. März 1996 wurde er um ein Uhr morgens in seiner Wohnung von Militärs 

7 Habib SOUAÏDIA, Le Procès de La sale guerre, op. cit., S. 356.
8 Lyès LARIBI, Dans les geôles de Nezzar, Paris-Méditerranée, Paris, 2002, S. 71-72.
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Folter und Straflosigkeit

Warum foltern?

Mit der Verkündung des Dekretes 92-03 über den Kampf gegen die Subversion und den Terro-
rismus am 30. September 1992 wurde die Garde-à-vue (Inkommunikado-Haft) von 48 Stunden auf 12 
Tage verlängert. In den meisten Fällen allerdings werden die verhafteten Personen über einen längeren 
Zeitraum in geheimer Haft gehalten, der von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten dauern kann. 
In diesem Zeitraum werden sie von einem Zentrum zum anderen transferiert und Folterungen ausge-
setzt.

Die Folter wird meistens gar nicht mit dem Ziel der Informationsgewinnung angewandt, sondern 
aus ganz anderen Gründen:

- um Geständnisse um jeden Preis zu erhalten, zumeist falsche Geständnisse, um damit die Re-
pression gegenüber der nationalen und internationalen Öffentlichkeit rechtfertigen zu können;

- um das Opfer, aber auch seine nahe und ferne Umgebung zu terrorisieren;

- um eine Protestbewegung durch Spaltung zu zerschlagen: die Opfer werden in mehrere Gruppen 
aufgeteilt, jene, die physisch oder psychisch zu zerstören sind, jene, die handlungsunfähig gemacht 
werden (z.B. in dem sie zur Flucht aus dem Land gezwungen werden), und schließlich jene, die "um-
gedreht" werden und in unterschiedlichem Maße kollaborieren;

- um die Gegner zu bestrafen und zu demütigen, indem ihnen Leiden zugefügt werden.

Es geht nur selten darum, tatsächlich "verwertbare Informationen" zu gewinnen. Das zeigen ganz 
eindeutig die Zeugenaussagen sowohl der Opfer als auch der Agenten der Repression. Sie berichten 
von sehr vielen Fällen, in denen die verhafteten und gefolterten Personen weder mit dem bewaffneten 
Kampf noch mit irgendeiner Art von dessen Unterstützung zu tun hatten.

Dann begann die dritte Foltersitzung, bei der ich alle Anschuldigungen, die eine so falsch wie die an-
dere, auf mich nehmen musste. Nur so konnte ich erreichen, dass meinen Qualen ein Ende nahmen. Mei-
ne Folterer wussten, dass ich völlig willkürliche Geständnisse machte. Und sie wussten auch ganz genau, 
warum ich sie machte. Aber die Suche nach der Wahrheit war ihre allerletzte Sorge. (Silem Abdelkader, 
Kaserne der SM in Bouzaréah, Februar 1992)

Unter den Folterqualen ist das Opfer gezwungen, fiktive Tatsachen zu "gestehen", um die Leiden, 
die ihm seine Folterer zufügen, abzumildern. Unter der Folter beschuldigt er alle und jeden: seine 
Nachbarn, seine Freunde, seine Arbeitskollegen. So werden falsche Geständnisse abgepresst und Er-
mittlungsakten auf der Grundlage der Verhörprotokolle angelegt. Der Beschuldigte beschuldigt auch 
sich selbst, um die Qualen endlich zu stoppen. Er belastet sich selbst mit Geschichten aller Art und 
Verbrechen, die er nie begangen hat, und reißt weitere Unschuldige mit hinein.

Außerdem legen ihnen die Folterer Namen von Bürgern in den Mund, um sie in sogenannte "ter-
roristische" Aktionen "hineinzuziehen".

Ich sah mich schon sterben. Nach unerträglichen Qualen erfand ich ein Szenario für [den Anschlag 
auf] den Flughafen: Ich nannte Namen unschuldiger Brüder. Ich wollte, dass sie aufhören, mich zu fol-
tern. Eine Stunde später wurde ich von meinen Fesseln befreit und dem Kommissar Kraa vorgeführt. Die-
ser forderte mich auf, zu wiederholen, was ich unter der Folter gesagt hatte, und befahl dem Kamera-
mann, mich dabei zu filmen. (Hocine Abderrahim, Châteauneuf, Oktober 1992)

Gegen Ende der Folter verlangte man von mir, zu bestätigen, dass mein Bruder am 7. Juni 1994 in 
Maqauria einen Polizisten getötet hatte. Mir wurde eine Liste mit Namen von Bürgern, die ich nicht kann-
te, vorgelegt und man verlangte von mir, sie in ein Attentat zu verwickeln. Unschuldige des Mordes be-
schuldigen! So hat man ein Szenario erfunden, in das mein Bruder und andere Bürger verwickelt waren, 
und man wollte, dass ich die Geschichte "bestätige". Die Folter wurde immer schrecklicher. Ich konnte 
sie nicht mehr aushalten. Schließlich brach ich zusammen und erzählte alles, was sie wollten. (Bouaoui-
cha Mustapha, Zentralkommissariat in Algier, Juni 1994)

Die Verhörprotokolle der unter Folter abgepressten "Geständnisse" stecken voller Fehler und 
Unwahrheiten. Das angegebene Datum der Verhaftung ist oftmals falsch, wenn es überhaupt eines 
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gibt. Meistens wird es gar nicht angeführt, wie auch das Datum und die Uhrzeit der Verhöre oder 
vielmehr Foltersitzungen. Das Protokoll wird niemals vom Folterer unterzeichnet. Er ist anonym. Das 
Opfer wird aber gezwungen, es zu unterzeichnen, ohne es gelesen zu haben und mitunter mit verbun-
denen Augen.

Man ließ mich unter Drohungen das Verhörprotokoll unterzeichnen, das ich nicht einmal gelesen hat-
te. Man zwang mich, den Text zu unterschreiben. Angesichts dieser Barbaren blieb mir keine Wahl. 
(Kentour Brahim, Châteauneuf, Juli 1994)

Am Abend kam ein Folterer in meine Zelle, mit der dicken Vernehmungsakte unter dem Arm. Er be-
fahl mir, bestimmte Seiten zu unterzeichnen, indem er mir drohte, dass im Falle einer Weigerung die Fol-
ter fortgesetzt würde. Angesichts der Qualen, die ich ausgestanden hatte, überlegte ich nicht eine Sekun-
de. Ich unterzeichnete, damit die Qualen nicht wieder anfingen. (Gharbi Brahim, Châteauneuf, Mai 
1994)

Nachdem sie mir diese falschen Geständnisse abgepresst hatten, wurde ich in meine Zelle zurückge-
bracht. Ich war nur noch ein menschliches Wrack. Die Folterer haben mich gezwungen, ein Verhörproto-
koll zu unterzeichnen., mit verbundenen Augen. Ich wusste nicht, was darin stand. (Ichalalène Abder-
rahmane, BMPJ in El-Madania, November 1994)

Die Agenten der Geheimdienste setzen die Folter ein, um für ermordete Kollegen Rache zu üben. 
Denn in den ersten Jahren nach dem Staatsstreich wurden Hunderte von Mitgliedern der Sicherheits-
kräfte (vor allem Polizisten) von identifizierten oder nicht identifizierten bewaffneten Gruppen getötet. 
Außerdem muss in jedem System, in dem Folter systematisch angewandt wird, jeder seine Finger 
schmutzig machen. Wer sich dagegen sperrt, wird hart bestraft, wie mehrere Polizisten bestätigen, die 
lieber zurücktraten, als das Abgleiten in diese schreckliche Gewalt zu unterstützen.

Im März 1994 befahl mir M. Daci, seinerzeit Kommissar, zusammen mit meinen Kollegen Verhaftun-
gen in der Bevölkerung von El-Affroun vorzunehmen und Hinterhalte anzulegen, was ich kategorisch ab-
lehnte. Ich konnte doch nicht einfach wahllos junge Bürger verhaften und noch viel weniger töten. [...] 
Nach einem Verhör schlug man mit einem Elektrokabel auf verschiedene Stellen meines Körpers, vor al-
lem auf den Rücken. Dann warf man mich in eine Zelle, 48 Stunden lang gefesselt, ohne Essen und Trin-
ken. Dann kamen Mitglieder der BRB (Brigade de répression et du banditisme, Brigade für Repression 
und Bandenkriminalität) in Blida und warfen mich in den Kofferraum. Ich wurde nach Blida transferiert. 
(Ouendjela Abderrahmane, September 1994)

Die Justiz im Dienste der Folterer

Im algerischen Recht ist jeder Akt der Folter strafbar. Zudem hat Algerien die Internationale 
Konvention gegen Folter und sonstige grausame, unmenschliche oder entwürdigende Strafen oder 
Behandlung (von der Generalversammlung der UNO am 10. Dezember 1984 beschlossen) ratifiziert. 
Aber in Wirklichkeit wurde diese entwürdigende und unmenschliche Praktik institutionalisiert und 
unter Straflosigkeit gestellt.

Die nach dem Staatsstreich erlassenen Ausnahmegesetze wie auch die Unterwerfung der Justiz 
unter die politische Polizei ermöglichen alle Arten von Entgleisungen und Übergriffen. Diese Aus-
nahmegesetze erlauben eine Garde-à-vue-Haft bis zu 12 Tagen. Doch selbst dieser schon recht lange 
Zeitraum wird nur selten eingehalten. Die Häftlinge schmoren häufig mehrere Wochen, Monate oder 
gar über ein Jahr in den Kommissariaten, Kasernen, Zentren der SM und Gendarmeriebrigaden.

Von den dreihundert Zeugenaussagen von Folteropfern, die im Anhang angeführt werden, ist in 
229 Fällen die Haftdauer bekannt: in 150 Fällen wurde das Opfer länger als die im Ausnahmegesetz 
vorgesehenen 12 Tage festgehalten, d.h. in 68 % der Fälle.

Die Folter dauerte mehr als eine Stunde und wurde mehrere Tage lang wiederholt durchgeführt. Nach 
einer Woche endeten die Qualen. Dann hat man mich vergessen. Ich blieb so fünf Monate im meiner Zel-
le eingeschlossen. Drei Monate lang war ich mit Handschellen gefesselt. An meinen Handgelenken bilde-
ten sich durch die Abschnürung mit den Handschellen Wunden, die sich infizierten. (Djemaoune Abdes-
lam, Gendarmerie in Aïn-Naâdja, August 1994)

Der Staatsanwalt, dem der Bürger vorgeführt wird, kümmert sich nie um die Überschreitung der 
Haftzeit. Er hört auch nie die Klagen des Opfers an, auf dessen Körper die Folterspuren noch deutlich 
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zu erkennen sind. Er stellt sofort den Haftbefehl aus, nachdem er die Anklagepunkte des Verneh-
mungsprotokolls der Polizei gelesen hat. Diese Protokolle beinhalten zumeist Unwahrheiten und fal-
sche Geständnisse, die unter der Folter abgepresst wurden. Diese Tatsache lässt sich durch viele Bei-
spiele illustrieren.

Am 10. März wurde ich mit anderen ins Militärgefängnis in Blida gebracht. Der Militärstaatsanwalt, 
Kommandant Boukhari, dem gegenüber ich alles abstreite, beleidigt und beschimpft mich mit unbe-
schreiblichen Schimpfwörtern. (Boutchiche MokhtarMilitärtribunal in Blida, Februar 1992)

Am Samstag Morgen wurde ich dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er drohte mir damit, mich nach 
Cavaignac zurückzuschicken, wenn ich nicht die Wahrheit sagte. Seine Wahrheit! (Sari-Ahmed Mah-
foud, Sondergericht in Algier, Mai 1993)

Am Ende der Anhörung zeigte ich dem Richter meine von den Scheren der Folterer verstümmelten 
Finger und die eitrige Wunde an meinem Schädel. Er war mit den Gedanken woanders. Meine Schmerzen 
schienen ihn zu stören. Mit einem Zeichen seiner Hand gab er mir zu verstehen, dass ich das Büro verlas-
sen soll. Das ist die Justiz unseres Landes! (Thamert Hocine Sondergericht in Algier, Mai 1994)

Die Forderung des Rechtsanwalts des Opfers nach Gutachten werden sehr selten vom Untersu-
chungsrichter berücksichtigt. Und wenn sie ausnahmsweise mit großer Verspätung zugelassen werden, 
sind die Spuren der Folter längst verschwunden. Im übrigen sind manche Rechtsmediziner auch über-
haupt nicht daran interessiert, Untersuchungen durchzuführen, da sie mit den Gerichten und Geheim-
diensten zusammenarbeiten.

Der Gefolterte muss sehr großen Mut aufbringen, um vor dem Untersuchungsrichter über die Fol-
ter zu berichten. Die Agenten der Geheimdienste bedrohen die Beschuldigten bis in die Gerichtssäle 
hinein, wenn sie den Verhörprotokollen widersprechen sollten.

Und wieder wurden wir in einem Peugeot 505 zum Gericht in Algier gebracht. Man nahm mich zur 
Seite und sagte mir: "Nimm dich in acht, dass du vor dem Richter nichts anderes sagst, als worauf wir uns 
verständigt haben, sonst erwartet dich die Folter." (Bekkis Amar, Kommissariat in Bab El-Oued, Ok-
tober 1993)

Sie gehen sogar noch weiter, indem sie den Gefolterten im Falle einer Freilassung durch den 
Richter mit der Hinrichtung drohen.

Während des Transfers zum Gericht drohte uns der Chef der Gendarmeriebrigade. Er "riet" uns, unse-
re Geständnisse nicht zurückzunehmen, und drohte im Falle einer Freilassung durch den Richter damit, 
uns automatisch beim Verlassen des Gerichts zu exekutieren. Ich betete zum Allmächtigen, dass der 
Richter einen Haftbefehl ausstellen möge, um dem sicheren Tod zu entkommen, wie es in Saoula bereits 
anderen widerfahren ist. (Aït-Ahmed Rachid, Februar 1994)

Unter diesen Bedingungen gelangen die Folteropfer dahin, sich nicht eine Freilassung, sondern 
eine Verurteilung zu wünschen. Es kommt nicht selten vor, dass die aus der Haft Entlassenen an-
schließend wieder verhaftet oder extralegal hingerichtet werden.

Foltermethoden

Die eingesetzten Foltermethoden sind zahlreich und vielfältig. Sie reichen von primitiver Gewalt-
anwendung bis hin zu den raffiniertesten Techniken. Mehrere Opfer berichten, dass sie gleichzeitig 
verschiedenen Foltermethoden ausgesetzt wurden, im allgemeinen "Chiffon"-Methode und Elektrofol-
ter (gégène).

Die letzte Sitzung war am schlimmsten. Man brach mir den Arm, indem man mit aller Kraft mit ei-
nem Stuhl auf mich einschlug, während ich an eine Betonbank gefesselt war. Der Offizier, der mich mit 
dem Stuhl schlug (und der die gesamten Folteroperationen von Anfang an beaufsichtigte), drückte seine 
Daumen mit aller Kraft in meine Augen, um sie zum Platzen zu bringen, über 15 Minuten lang. Gleich-
zeitig wurden mir Stromschläge versetzt. Die Elektroden wurden an meinen Zehen und dann an meinen 
Genitalien befestigt. Dazu kam noch, dass man mich mit Wasser erstickte und unaufhörlich auf mich ein-
schlug. (Sadat Mohamed, Châteauneuf.)

















Algeria-W atch  -  Januar 2004 25

der rechten Seite ein kleiner Verhör- und Folterraum liegt. Auf der rechten Seite des Gebäudeeingangs 
liegt die große Folterkammer, auf der linken befinden sich die türlosen Toiletten. (Skizze, S. 42)

Das CPMI wurde von 1990 bis März 2001 von Oberst Athmane Tartag, genannt "Bachir", gelei-
tet, dem manche den Spitznamen "Monster von Ben-Aknoun" gaben. Dieses Zentrum hat sich zur 
besonderen Aufgabe gemacht, oppositionelle Zivilisten zu verhaften und "umzudrehen", obwohl seine 
Aufgabe eigentlich militärischer Natur ist. Ab Frühjahr 1992 erhielt Tartag von seinem Chef, General 
Kamel Abderrahmane, den Befehl, "unbrauchbare Islamisten" nicht mehr der Justiz zu überstellen, 
was nichts anderes war als ein Freischein zum Töten. Davor durchliefen sie aber noch die systemati-
sche Folter.18 Daraus wurden schließlich Strafexpeditionen, die 1993 und 1994 täglich zwischen zehn 
und vierzig Menschen das Leben kosteten. In diesem Zentrum wurden Todesschwadronen gebildet, 
deren Aufgabe war, Islamisten zu verfolgen und zu liquidieren sowie die Bevölkerung zu terrorisie-
ren.19 Freilich wurde auch die ursprüngliche militärische Aufgabe nicht aufgegeben. So wurden viele 
Militärs, die der Sympathien mit der FIS verdächtigt wurden, verhaftet und im CPMI in Ben-Aknoun 
festgehalten.

Im März 1992 wurden über siebzig Militärs (bis zum Rang eines Hauptmann), die der Vorberei-
tung eines Staatsstreiches verdächtigt wurden, verhaftet, gefoltert und zu Gefängnisstrafen bis zu drei 
Jahren verurteilt. Einige dieser Militärs wurden nach ihrer Entlassung von an das CPMI angeschlosse-
nen Kommandos liquidiert; andere wiederum "verschwanden".

Hauptfeldwebel Rabah Habib wurde Ende März 1992 verhaftet und durchlief mehrere Kasernen, 
bevor er ins CPMI transferiert wurde. Er wurde 37 Tage lang mit verschiedenen Methoden gefoltert, 
"Chiffon"-Methode und Schläge, wodurch er einen Schulterbruch erlitt. Im CPMI begegnete er zahl-
reichen anderen Militärs (knapp 150), die allesamt in das Gefängnis in Béchar transferiert wurden. Er 
wurde zu drei Jahren Haft verurteilt und im Juni 1993 entlassen. Er wurde zudem aus der Armee ent-
lassen, aber wiederholt von Offizieren des CPMI zur Kollaboration aufgefordert. Um den Verfolgun-
gen zu entkommen, fasste er den Entschluss, Algerien zu verlassen.

Hauptmann Ahmed Chouchane, ebenfalls im März 1992 verhaftet und zu drei Jahren Gefängnis 
verurteilt, wurde bei seiner Entlassung aus dem Gefängnis am 31. März 1995 von einem Kommando 
entführt, das ihn zum Sitz des CPMI verschleppte. Dort wurde er von Oberst Bachir Tartag und Gene-
ral Kamel Abderrahmane empfangen, die ihn zur Kollaboration mit ihnen bewegen wollten: Er sollte 
an der Spitze der GIA (Groupe islamique armé) Stellvertreter von Djamel Zitouni werden, von dem sie 
sagten, dass er vom DRS kontrolliert werde.20 Chouchane gelang es, die Pläne seiner Entführer zu 
durchkreuzen und aus dem Land zu fliehen.

Die Ex-Offiziere der MAOL schilderten im Jahr 2000 mit vielen Einzelheiten die grausamen Me-
thoden der im CPMI praktizierten Folter21 (die sich im wesentlichen nicht von den Folterpraktiken in 
anderen Zentren des DRS z.B. in Châteauneuf, Haouch-Chnou oder Magenta unterscheidet).

Nach der Verhaftung wird der Gefangene in ein Fahrzeug gezerrt. Sein Kopf wird zwischen seine 
Beine gesteckt, damit er den Weg nicht erkennen kann. Nach der Ankunft im Zentrum wird das Auto vor 
der Tür des Gebäudes, das als Gefängnis dient, abgestellt. Der Gefangene wird aus dem Fahrzeug geholt 
und mit einem Sack über dem Kopf ins Innere geführt, wo ihm der Sack abgenommen wird. Er wird so-
dann unter demütigenden Blicken vollständig entkleidet und in einen grauenhaft stinkenden Militärar-
beitsanzug (vom gleichen Modell wie jene der Mechaniker, aber in grüner Farbe) gesteckt, der bereits von 
Dutzenden von Opfern getragen wurde und blutbefleckt ist. Meistens wird der Neuankömmling mit den 
Schreien und Qualen eines anderen Häftlings empfangen, der in einem der dafür bestimmten Räume ver-
hört wird. Das ist der erste Schock für den Gefangenen, der sodann seinerseits den schlimmsten Übergrif-
fen ausgesetzt wird. Die weitere Entwicklung hängt ganz davon ab, welches Schicksal die Chefs des 
CPMI der verhafteten Person zugedacht haben. Je nach Fall gehen die von Tartag mit dem Verhör beauf-
tragten Männer unterschiedlich vor. Und wenn der Gefangene in den Genuss einer Empfehlung einer hö-
heren Autorität kommt, kümmert sich Tartag höchstpersönlich darum.

Wenn für das Opfer der Tod bestimmt ist, beginnen die Foltersitzungen sofort mit Schlägen und der 
Arbeitsanzug erübrigt sich. Der Fall von Kommandant Mohamed Abbassa, Offizier der Marine, ist ein 
typisches Beispiel. Er wurde am Sitz des Verteidigungsministeriums am Morgen des 5. Januar 1994 ver-

18 Siehe Mohammed SAMRAOUI, Chronique des années de sang, op. cit., S. 200.
19 Ibid., S. 201.
20 Siehe die oben angeführte Zeugenaussage von Ahmed Chouchane.
21 MAOL, «Affaires des généraux», <www.anp.org/affairegeneraux/affgene.html>.
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haftet und ins CPMI verbracht, wo er zwei Tage später starb. Vom ersten Tag an kümmerte sich Tartag 
persönlich um seinen Fall. Da er aufgrund des "Verdachts der Zugehörigkeit zu einer terroristischen Ver-
einigung" (sein Name fiel bei einem vorausgegangenen Verhör eines anderen Offiziers, der es gewagt 
hatte, "Nein" zu sagen) verhaftet worden war, wollte Tartag ihm natürlich Namen entlocken. Er wurde 
dabei von einem anderen Offizier des CPMI ("Oberleutnant Mohamed") unterstützt, der Gefallen daran 
fand, höherrangige Offiziere zu foltern. Sie begannen mit Ohrfeigen und Schlägen mit einem Besenstiel. 
Dann wurde das Opfer völlig nackt auf einen Bettrost aus Metall gelegt, mit Gurten festgeschnallt und mit 
einem Eimer Wasser übergossen. Oberleutnant Mohamed befestigte die Elektroden erst an den Füßen und 
dann an den Genitalien. Tartag leitete die Operation, forderte zur Kollaboration auf und drohte im Falle 
der Ablehnung mit der Fortführung der Sitzung zur Ermittlung der Wahrheit.

Jedes Mal wenn der Stromkreis geschlossen wurde, verrutschte das gesamte Bett. Aber besonders 
nervös machte Tartag das Schweigen und der Widerstand des Kommandanten Abbassa. Und in den weni-
gen Ruhepausen sagte Abbassa nur: "Wisst ihr denn nicht, was ihr Algerien antut? Seid ihr euch dessen 
nicht bewusst?" Gasbrenner, Besenstiel, Flaschen, Gabeln, das ganze Folterarsenal wurde von Tartag und 
seinem Helfer eingesetzt. Und jedes Mal wenn Kommandant Abbassa das Bewusstsein verlor, wurde Tar-
tag nur noch wütender, während der Folteroberleutnant sich schon fast in Trance befand. Am Abend des 
zweiten Tages war der Körper des Opfers nicht mehr wiederzuerkennen, völlig entstellt durch Schwel-
lungen und Verbrennungen, sogar an den Augen. Er hauchte seine Seele aus, indem er kaum hörbare 
Worte murmelte. Seine Leiche wurde nicht einmal anständig bestattet.

Wie auch in den anderen Zentren wurde das Folteropfer, das auf der Folterbank verstarb oder extrale-
gal hingerichtet wurde, anschließend auf die Straße geworfen.

Eine große Zahl von Menschen ist unter ähnlich grauenhaften Bedingungen verschwunden. Und jedes 
Mal wurde die Leiche mitten in der Nacht auf die Straße geworfen wie ein Hund, den man abschlachtet. 
Aber sie hatten zumindest das Recht auf eine Erwähnung in den Spalten der Blätter des Regimes: "Ein 
Terrorist wurde in der Nacht getötet..."

Die PCO in Châteauneuf

Die Befehle von Oberst Smaïn an die Mitarbeiter der PCO in Châteauneuf waren völlig eindeutig: 
Sie sollten sich über alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen des algerischen wie auch des interna-
tionalen Rechts hinwegsetzen. Dies bestätigt auch Ex-Oberst Mohammed Samraoui: "Im Mai 1992 bei 
einer Sitzung in Châteauneuf in Anwesenheit zahlreicher Offiziere des DCE und Führungskader des 
ONRB sagte er [Smaïl Lamari] zu uns: 'Ich bin bereit und fest entschlossen, drei Millionen Algerier zu 
liquidieren, wenn es für die Aufrechterhaltung der von den Islamisten bedrohten Ordnung nötig sein 
sollte.'"22

Châteauneuf ist zweifellos der bekannteste und am meisten berüchtigte Ort in Algerien, wo die 
Folter praktiziert wurde, wo, mit den Worten eines Überlebenden, "der Mensch gebrochen wird". Un-
zählige Bürger aus allen Regionen Algeriens durchliefen dieses Zentrum. Hunderte von Folteropfern 
starben auf den Betonbänken, wo sie dem Verhör unterzogen wurden.

Die Häftlinge werden in unterirdischen Räumen festgehalten. An beiden Seiten eines langge-
streckten und 1,20 m breiten Korridors befinden sich nummerierte Zellen. Nach der Schilderung eines 
Zeugen im Jahre 1994 (M. Chaachoua) befanden sich ursprünglich in diesem Kellergeschoss zwei 
Zellen mit 4 x 2 m Fläche (in die jeweils 14-30 Personen zusammengepfercht wurden, die aufgrund 
der räumlichen Enge weder sich bewegen noch schlafen konnten), zwei Zellen mit 1,4 x 1,4 m (für 4-7 
Gefangene; eine von ihnen diente der Folter), einer großen Zelle mit 6 x 5 m (für 40-50 Personen) und 
geheimen Zellen.

In einer Aussage von Juli 2003 berichtete ein Zeuge, der im März 2003 gefoltert worden war, von 
kürzlich vorgenommenen Umbaumaßnahmen. Die Zelle (Nr. 3) dieses Folteropfers lag gegenüber den 
Toiletten, war 2,5 m lang und 1 m breit, mit einem Kunststoffbodenbelag und bis auf eine Höhe von 
1,5 m mit Kacheln überzogenen Wänden. Dieser Aussage zufolge befanden sich an beiden Seiten des 
Korridors jeweils neun Zellen.

Viele Zeugen (Aït-Bellouk, Belkheir, ...) berichten von einem großen Folterraum, der mit einer 
Betonbank, auf die das Folteropfer gelegt wird, und dem notwendigen Material (auch für die Elektro-
folter) ausgestattet ist. An diesen Raum grenzen kleinere Zimmer an, in denen ebenfalls gefoltert wird. 

22 Mohammed SAMRAOUI, Chronique des années de sang, op. cit., S. 162.
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fiziere diese schmutzige Arbeit nicht mehr ausführen wollten und vor allem weil diese "Arbeit" bald den 
"Patrioten" und den Mitgliedern der von der Militärführung kontrollierten und bewaffneten Bürgerwehren 
übergeben werden sollte.34.

Das CTRI in Constantine oder "Bellevue-Zentrum"

Das CTRI in Constantine, im Bellevue-Viertel gelegen, wurde bis Mai 1992 von Oberst Farid 
Ghobrini geleitet (er übernahm dann die Leitung des CPO in Ben-Aknoun, des Antar-Zentrums). An 
seine Stelle trat im Mai 1992 Oberst Kamel Hamoud, der 1995 seinerseits das Bellevue-Zentrum ver-
ließ und anstelle von Ghobrini die Leitung des CPO übernahm. An die Stelle von Oberst Hamoud trat 
Oberst Karim.

Die Familien der Verschwundenen verfügen in manchen Fällen über Protokolle von der Krimi-
nalpolizei in Constantine über die Verbringung einer verhafteten Person an das CTRI.

Saker Salah, geboren am 10. Januar 1957, verheiratet, Vater von sechs Kindern, Lehrer am Gymnasi-
um in Constantine, FIS-Aktivist, wurde beim ersten Wahlgang der Parlamentswahlen im Dezember 1991 
gewählt. Er wurde am 29. Mai 1994 um 18.15 Uhr in seiner Wohnung von Mitarbeitern der Kriminalpoli-
zei verhaftet. Er wurde grausam gefoltert und ins Militärkrankenhaus, später ins zivile Krankenhaus ein-
gewiesen. Nach seiner Entlassung wurde er am 3. Juli 1994 ins CTRI in Constantine gebracht (Polizeipro-
tokoll Nr. 848 vom 10. Juli 1994). Seither ist er verschwunden. Der Staatsanwalt, der im Juli 1994 die 
Klage der Familie bearbeitete, erklärte letzterer, dass ihr Verwandter im CTRI festgehalten und aufgrund 
von Folterungen ins Krankenhaus verlegt worden war.

Seridi Mostepha, 38 Jahre, verheiratet, Vater von drei Kindern, Lehrer, wohnhaft in Guelma, wurde 
1993 in der Wohnung seiner Schwester von Mitarbeitern der lokalen Abteilung des DRS verhaftet. Er 
wurde in ihr Zentrum in Guelma gebracht und dann ins CTRI in Constantine transferiert. Er bekam keine 
Nahrung und wurde im Laufe der Nacht mehrmals gefoltert (Schläge aller Art, Zange an den Nägeln, 
Schnur um die Genitalien, wassergetränkter Schwamm im Mund, Stromschläge...), nach Informationen, 
welche die Familie erhielt. Ein Zeuge soll seinen Eltern mitgeteilt haben, dass er unter der Folter gestor-
ben sei. Aber seine Leiche wurde seiner Familie nicht ausgehändigt.

Das CTRI in Oran oder "Magenta-Zentrum"

Das CTRI in Oran, eine wichtige Antenne des DRS in dieser Region, bekannt unter dem Namen 
"Magenta-Zentrum", wurde von 1988 bis 1993 von Oberst "Abdelwahab" und seinem Stellvertreter 
Kommandant Boudia Mered geleitet. Diese beiden Offiziere sind verantwortlich für die meisten Ent-
führungen, die in der Region von Oran stattfanden. Ihre Aufgaben waren vor allem Entführungen, 
Folterungen und Hinrichtungen von Oppositionellen. Mehrere Personen, die diesen traurigen Ort auf-
suchen mussten, sind bis heute verschwunden. Nach "Abdelwahab" wurde das Zentrum von Kom-
mandant Hamidou geleitet, der 1997 oder 1998 von Hamou Belouisa abgelöst wurde.

Das CTRI liegt im Zentrum von Oran. Es verfügt über 25 Zellen mit einem Quadratmeter Fläche 
und drei Isolationszellen. Die Häftlinge werden von sechs bis acht Folterern gequält, die oftmals unter 
Drogen und Alkohol stehen, um die Verhöre "reibungslos" durchführen zu können. Eine besondere 
Methode besteht darin, das Opfer in den "Kreis des Todes" zu schicken. Es ist dabei von Folterern 
umgeben, die es mit Stöcken und Stromkabeln schlagen. Diese Operation kann einen ganzen Tag lang 
dauern, mit ein paar Augenblicken der Erholung, damit das Opfer wieder zu Bewusstsein kommt. 
Weitere Methoden sind: Chiffon-Technik, Strangulation, Sodomisierung mit einer Flasche, Vergewal-
tigung, Keulenschläge auf Ellenbogen und Knie. Nach Beendigung der physischen Folter bringen die 
Folterer die Opfer in die in der Nähe der Folterkammer gelegenen Zellen. Dort werden sie tagelang, ja 
monatelang festgehalten, permanentem Licht und den Schreien der anderen Gefolterten ausgesetzt. 
Die Häftlinge müssen diese Bedingungen mitunter neun Monate lang über sich ergehen lassen, bevor 
sie schließlich in vielen Fällen innerhalb oder außerhalb des Zentrums hingerichtet werden.

Oberst Hamou war auch für das Amandiers-Zentrum verantwortlich, das sich in den Gebäuden 
der 2. Militärregion befindet. Er arbeitete mit den für die anderen Haft- und Folterzentren der Region 
verantwortlichen Sicherheitskräfte eng zusammen: Tlilet-Zentrum (auf der Militärbasis gelegen), Dar-
Al-Baida-Zentrum (CNS-Kaserne), Militärgefängnis in Mers El-Kebir, Zentralkommissariat in Oran, 

34 Mohammed SAMRAOUI, Chronique des années de sang, op. cit., S. 203-205.
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das vor allem für Selektion und Verhör benutzt wird, bevor die verhafteten Personen ins Magenta-
Zentrum überstellt werden.

Mimouna Traïba, Mutter von fünf Kinder, wohnhaft in Oran, wurde am 19. März 1996 um 16.15 Uhr 
in ihrer Wohnung zusammen mit ihrem Ehemann Kaddour und ihrem Bruder Mohamed von zehn Agen-
ten des DRS verhaftet. Sie wurde 21 Tage lang in der Magenta-Kaserne in Oran festgehalten und 13 Tage 
lang gefoltert (nackt vor ihrem Bruder und ihrem Ehemann, Elektrofolter an Ohren, Zunge und Brüsten, 
Sodomisierung mit einem Flaschenhals, Vergewaltigungsdrohung). Ihr Mann Kaddour Belbachir ver-
brachte ebenfalls 21 Tage im selben Zentrum. Er trägt die Spuren der Sodomisierung mit einer Flasche. 
Der Bruder Mohamed Traïba, geboren am 26. März 1955, wurde am gleichen Ort festgehalten und mit 
Stromschlägen, Keulenschlägen auf Ellbogen und Knie vor den Augen seiner Schwester und seines 
Schwagers gefoltert. Er gilt bis heute als verschwunden.

Hocine Rachedi, 28 Jahre, wohnhaft in Relizane, wurde am 2. Oktober 2002 von drei Agenten des 
DRS an der Wohnungstür entführt. Er wurde am 2. Oktober den ganzen Tag über mit Stromschlägen im 
Zentrum des DRS in Relizane gefoltert (dabei erlitt er Verbrennungen am Ohrläppchen), bevor er am fol-
genden Tag in die Magenta-Kaserne in Oran transferiert wurde.

Die COOPAWI-Villa in Lakhdaria

Diese alte Kolonialvilla liegt an der Nationalstraße Nr. 5 in Lakhdaria (ehemals Palestro, ca. 70 
km von Algier entfernt). Sie wurde während des Befreiungskrieges von französischen Militärs besetzt 
und für die Folter verwendet. Sie wurde nach der Unabhängigkeit und zur Zeit der "Agrarrevolution" 
zum Verwaltungssitz der "Landwirtschaftkooperative der Wilaya". Daher stammt ihre Bezeichnung: 
COOP.A.WI. Anfang 1993 wurde sie von der Armee besetzt. Sie erhielt so wieder ihre koloniale 
Funktion als Verhör- und Folterzentrum unter der gemeinsamen Kontrolle des CLAS und des DRS. 
Die zweistöckige Villa wurde zum Sitz einer Abteilung des 25. Aufklärungsregiments (25. RR) und 
von Agenten des DRS.

Im Erdgeschoss befinden sich fünf Zellen mit weniger als zwei Quadratmeter Fläche. Es sind 
dunkle und feuchte Räume ohne Toiletten, in denen bis zu acht Personen zusammengepfercht wurden. 
Der Zugang zu den Zellen ist verdeckt.

Im Oktober 1994 erhielt Dr. Salah-Eddine Sidhoum den Bericht eines Häftlings des Gefängnisses 
in El-Harrach, Ali Belhadj, wohnhaft im Dorf Thameur, der zum ersten Mal von dieser Villa in Lakh-
daria sprach und von den unterschiedlichen Foltertechniken, denen er ausgesetzt wurde, berichtete. Er 
wurde dort zum Zeugen des Todes von zehn Bürgern, die grausam gefoltert worden waren, unter ih-
nen Tali Yahia, Kerbouche Arezki und Amrani Ahmed.

Im Februar 2001 schilderte der Unteroffizier Habib Souaïdia, Offizier des 25. RR, in seinem Buch 
Schmutziger Krieg in Algerien die Qualen, welche die Opfer in dieser Villa durchmachten. Er erwähnt 
insbesondere den Fall des ehemaligen Bürgermeisters von Lakhdaria und FIS-Mitglieds Mohamed 
Yabouche, der in der Nähe des Bahnhofs der Stadt von Agenten des DRS entführt worden war:

In meinem Zimmer, das ein Stockwerk über den Zellen lag, hörte ich am Abend desselben Tages die 
Schreie des Mannes, der die Folterer anflehte. Abdelhak und seine Kollegen waren am Werk. Die Folter 
zog sich die ganze Nacht hin, wurde am nächsten Abend fortgesetzt und endete erst im Morgengrauen. 
Das ging fünfzehn Tage lang so weiter. Ich konnte keinen Schlaf mehr finden. 35

Habib Souaïdia beschreibt, wie seine Kollegen folterten:

Als ich in den Nebenraum, über den man zu den Zellen gelangte, zurückging, um einen Offizier des 
CMI ans Telefon zu rufen, sah ich, wie er und zwei seiner Kollegen gerade dabei waren, ein unglückli-
ches Opfer zu foltern. Es handelte sich um einen Kader der ENAD (ein Unternehmen im Industriegebiet 
von Lakhdaria), der verdächtigt wurde, der Chauffeur von Emir Omar Chekhi zu sein. Er war, völlig 
nackt, an eine Bank gefesselt. An seinen Füssen waren Stromkabel befestigt, die an einen kleinen Dyna-
mo mit einer Kurbel angeschlossen waren (aus russischer Fabrikation, normalerweise für Feldtelefone 
eingesetzt). Sie drehten an der Kurbel, um ihm Schläge zu versetzen. Ich sah sie auch andere Methoden 
anwenden. Sie schlugen mit langen Knüppeln brutal auf ihn ein. Und sie zwangen ihn, unglaubliche 

35 Habib SOUAÏDIA, Schmutziger Krieg in Algerien, op. cit., S. 109.
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Mengen von Wasser, dem Javel (oder andere Desinfektionsmittel) beigemischt war, zu schlucken. Dieser 
Mann starb nach vier Tagen unter der Folter.36

Die Polizeikommissariate

In den meisten Polizeikommissariaten wird Folter eingesetzt. Die Polizei untersteht im Prinzip der 
DGSN (Direction générale de la sûreté nationale), die von Mai 1991 bis Juni 1994 von M'hamed Tol-
ba und anschließend von M. Ouadah geleitet wurde, der am 20. März 1995 von Ali Tounsi abgelöst 
wurde, der diesen Posten bis heute innehat.

Diese Verantwortlichen unternahmen nichts gegen die Folterpolizisten, d.h. sie deckten sie also 
wissentlich. In der Praxis nimmt die Polizei, wie wir gesehen haben, an der Aufstandsbekämpfung 
unter der Führung des DRS teil. Dies gilt ganz besonders für drei große Kommissariate, in denen die 
Folter systematisch eingesetzt wird: das Kommissariat in Bourouba (Vorort von Algier), und in Algier 
selbst das Zentralkommissariat und das Kommissariat in Cavaignac.

Das Kommissariat in Bourouba

Dieses Kommissariat liegt im Stadtteil Bachdjarah in Algier. Es wird für lange Zeit dem kollekti-
ven Gedächtnis der Jugend dieser Region als Symbol des Terrors und der Unmenschlichkeit einge-
brannt bleiben. Das Kommissariat ist der Sitz der 5. BMPJ (Brigade mobile de police judiciaire, Mobi-
le Brigade der Kriminalpolizei) und wurde lange Zeit von Ouled Ami Boualem, dem Chef dieser Bri-
gade, der getötet wurde, geleitet. Viele Menschen starben dort unter der Folter.

Dieses Kommissariat verfügte ursprünglich über zwei Zellen, in denen jeweils 15-20 Häftlinge 
zusammengepfercht wurden. 1994 ließ der Kommissar ein Büro in eine Haftzelle für Frauen und ein 
anderes Büro in einen Schlafraum umbauen, in dem er Frauen vergewaltigte und Minderjährige sodo-
misierte. Diese Umstände sind seit 1994 dank mehrerer Zeugenaussagen bekannt. Im Oktober 1994 
erhielt Dr. Sidhoum eine Aussage einer Gruppe von Häftlingen des Gefängnisses in El-Harrach, die 
Opfer der Folterungen durch diesen Kommissar geworden waren. Unter ihnen war Hakim Benslimane, 
der am 12. Juli 1994 verhaftet und 70 Tage lang festgehalten und gefoltert wurde:

Yousfi Nadir war der Jüngste von uns. Er war 19 Jahre alt. Er wurde am grausamsten gefoltert, beson-
ders mit der Elektrofolter an den empfindlichen Stellen seines Körpers. Am schlimmsten war, dass er 
vom Kommissar namens Ouled Ami Boualem persönlich sodomisiert wurde, der so sexbesessen war, 
dass er dabei Erregung und Lust zeigte. Das war nicht das erste Mal. Er machte das immer, wenn Jugend-
liche da waren.

Die Vergewaltigung scheint eine Routinepraktik der Mannschaft in Bourouba zu sein. Die gleiche 
Gruppe von Häftlingen berichtet, dass eine der inhaftierten Frauen "im zweiten Stock vor unseren 
Augen vergewaltigt wurde. Der Vergewaltiger war ein Polizeiinspektor, der an diesem Tag betrunken 
war."

Nacéra Lazreg, geboren am 11. April 1961, Mutter von sechs Kindern, wurde in ihrer Wohnung in El-
Harrach am 6. Dezember 1994 um Mitternacht von Polizisten des Kommissariats in Bourouba verhaftet. 
Sie informierten sie über den Tod von drei Männern, die sie selbst getötet hatten und unter denen sich 
auch ihr gesuchter Ehemann Mahfoud Koudri befand. Sie wurde zur Überprüfung der Identität mitge-
nommen. Später erfuhr die Familie von Zeugen, dass Nacéra fast dreißig Tage lang grausam gefoltert 
wurde, unter anderem auch von Kommissar Ouled Ami persönlich. Dann wurde sie hingerichtet und ihre 
Leiche auf die städtische Müllhalde in Oued-Smar geworfen, wo sie zusammen mit anderen Leichen ge-
funden wurde. Sie wurde ins Leichenschauhaus in Bologhine gebracht und unter der Bezeichnung "X-
algérienne" begraben.

Im Juli 2000 veröffentlichte Algeria-Watch einen offenen Brief von Abdelkader Rabaï, einem Po-
lizeioffizier, der im Juni 1994 den Posten des Stellvertreters des Brigadechefs in diesem Kommissariat 
übernahm. Er arbeitete 34 Tage lang in diesem Kommissariat, bevor er aufgrund eines Berichtes, den 
er über die Lage in diesem Kommissariat verfasst hatte, und einer Autodiebstahlaffäre verhaftet wur-
de.

36 Ibid., S. 110.







Algeria-W atch  -  Januar 2004 37

lich nachts unter der Bezeichnung "X-Algérien" verscharrt. Dies wird von zahlreichen Zeugenaussa-
gen von Opfern bestätigt. Die ehemalige Inspektorin fährt fort40:

Fast jede Nacht gegen 11 Uhr wurde ein Gefangener, manchmal zwei, hingerichtet und draußen ir-
gendwohin geworfen. Dann sagte man, dass er bei einem Zusammenstoß starb. Andere wurden bei den 
Transfers getötet.

Die Gendarmeriebrigaden

Die Gendarmerie, die zur algerischen Armee gehört, ist ebenfalls am "Kampf gegen den Terro-
rismus" beteiligt. Nach dem Staatsstreich im Januar 1992 und dem Auslösen der Repressionswelle 
wurden Spezialeinheiten der Gendarmerie in alle neu aufgebauten Strukturen integriert. Sie werden in 
verschiedenen Zentren wie dem PCO in Châteauneuf und im Rahmen kombinierter Kräfte von Spezi-
aleinheiten aus Polizei, Armee und Gendarmerie unter dem Kommando des CLAS eingesetzt. Nach 
und nach übernahm der DRS die Kontrolle über die Aktivitäten der Gendarmerie, was auch durch die 
Zusammensetzung seiner Leitung bestätigt wird: General Benabbès Ghezaïel, Chef der Gendarmerie 
von 1989 bis März 1995, gehört zur Handvoll von Generälen, die den Staatsstreich und den darauf 
folgenden Terror organisierten. Dann wurde die Leitung der Gendarmerie bis Juli 1997 von General 
Brahim Fodhil Chérif (von dem gesagt wird, dass er Generalmojar Mohamed Lamari sehr nahe steht) 
übernommen. An seine Stelle trat Tayeb Derradji (von dem manche sagen, er sei Verfechter eines 
Dialogs mit den Islamisten). Und schließlich übernimmt im Februar 2000 (zum Zeitpunkt der Wahl 
Abdelaziz Bouteflikas zum Präsidenten) Ahmed Bousteila die Leitung der Gendarmerie.

Die Gendarmerie, die traditionell ihr Einsatzgebiet vor allem am Rande der Städte und auf dem 
Land hatte, während die Polizei in den Städten präsent war, scheint in den ersten Monaten etwas selb-
ständiger agiert zu haben, bevor sie, nachdem die Strukturen des Kampfes gegen den Terrorismus 
aufgebaut waren, vollständig vom DRS kontrolliert wurde. Vor Ort wurde dies spürbar durch die 
Durchführung von Operationen in Form kombinierter Kräfte (Polizei, Armee, Gendarmerie) und den 
engen Kontakt mit den Offizieren des DRS, die in die Gendarmerieposten gingen, um Verdächtige zu 
"verhören" oder sie in ihre Zentren zu transferieren. Die Menschenrechtsorganisationen verfügen über 
zahlreiche Zeugenaussagen von Opfern von Entführungen und Inhaftierungen in Gebäuden der Gen-
darmeriebrigaden.

Die Gendarmeriebrigade in Aïn-Naâdja (Birkhadem)

Es gibt mehrere Zeugenaussagen von Personen, die diese Gendarmeriebrigade durchliefen. Was 
sie auszuzeichnen scheint, ist die Tatsache, das die Opfer, die dorthin gebracht wurden, manchmal 
monatelang dort blieben, als ob sie vom Personal vergessen worden seien. Aufgrund der Nähe zum 
Oberbefehl der Streitkräfte und der großen Zahl von Offizieren, die an diesen Orten ihren Dienst taten, 
konnten letztere mit größter Leichtigkeit die Gendarmeriebrigade aufsuchen. (Skizze, S. 44)

Djemaoune Abdeslam, 27 Jahre, Restaurator, wurde am 18. März 1994 in der Rue le 18 mars um 13 
Uhr von Gendarmen verhaftet und in einen dunklen Raum gesteckt. Dort wurde er, nachdem man ihm die 
Augen verbunden hatte, mit Stromschlägen an Fingern und Genitalien gefoltert. Zugleich wurde er ge-
schlagen. Diese Folter dauerte eine Stunde. Die Folterungen wurden etwa eine Woche lang durchgeführt. 
Dann wurde er über fünf Monate lang in einer Zelle inhaftiert, von Läusen und Schmutz gequält. Er er-
hielt nur alle paar Tage einen Brocken Brot. Da er drei Monate lang mit Handschellen gefesselt war, ent-
zündeten sich seine Handgelenke.

Allache Tahar, Lehrer, wurde am 1. April 1994 im Zuge einer Durchkämmungsoperationen in seinem 
Viertel verhaftet. Er wurde in eine dunkle und schmutzige Zelle ohne jede Belüftung geworfen. Er wurde 
regelmäßig mit Stöcken geschlagen und mit Verbrennungen durch Zigaretten und Schlägen mit Ei-
senstangen gefoltert, ohne die Gründe für seine Verhaftung zu kennen. Er wurde an diesem Ort über vier 
Monate lang festgehalten. Er wurde aufgrund der zahlreichen Operationen, die tagtäglich durchgeführt 
wurden, immer wieder vergessen. Es war ihm verboten, auf die Toilette zu gehen. Er musste seine Not-
durft daher in der Zelle verrichten. Schließlich wurde er wegen Verstrickung in einen Terrorismus-Fall, 
mit dem er nichts zu tun hatte, vor Gericht gestellt und im Gefängnis in El-Harrach inhaftiert.

40 Ibid.
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Abderrahmane Mosbah wurde im März 1992 zum ersten Mal verhaftet, inhaftiert und in ein Internie-
rungslager deportiert. Nach seiner Entlassung wurde er 1993 in seiner Wohnung erneut verhaftet und in 
die Gendarmeriebrigade in Aïn-Naâdja verbracht. Dort wurde er gefoltert: Chiffon, Ersticken mit einem 
Plastiksack, Sodomisierung mit einem Stock. Er wurde in eine Zelle gesperrt, durfte nicht auf die Toilette 
gehen und erhielt weder Essen noch Wasser. Er verbrachte vierzig Tage an diesem Ort, wobei er die Tage 
zählte, kann aber den gesamten Zeitraum nicht mehr vollständig rekonstruieren.




